
geliefert, von 18 kl 45 k r über „verab
folgte Schußpulver" und endlich hat der 
Stadthauptmann Johann Frummwald die 
Kanone aus dem Rathaus auf das Feld 
und wieder nach dem Rathaus „m it seinem

Zug" führen lassen, was einen Aufwand 
von t kl ausmacht. Aber gönnen w ir den 
braven Eisenstädtern ihr Fest, sind doch 
wahre Freudenfeste ohnedem spärlich genug 
ini Leben des Menschen.

J u r  Geschichte der österreichisch-ungarischen 
Grenzverhüttnisse im 14. Jahrhundert.

Von Univ. P rof. D r. Lothar G r o ß ,  Vizedirektor des Haus-, Kos- und Slaatsarchives
in Wien.

(Schluß.)

W ir  sind aus einer ganzen Anzahl von 
ungarischen Königsurkunden, die zumeist 
Belohnungen für die bei der Niederwerfung 
des Aufstandes des Güssingers geleisteten 
Dienste betreffen, wenigstens einigermaßen 
über diese Vorgänge unterrichtet, wenn auch 
vieles daran im Dunkel bleibt. Ans inte
ressiert dabei vor allem die T e i l n a h m e  
öster rei chi scher  H e r r e n  auf Seite des 
G ü s s i n g e r s .  Zm Jun i 1319 muß der 
Aufstand schon beendet gewesen sein, denn 
am 16. Jun i d. I .  erhält Gras Laurentius, 
Sohn Emerichs von Kanizsa, den erben
losen Nachlaß des Stephan, des Sohnes 
Boths, im Komitate Odenburg, der auch 
als inkiclelis notoricm bezeichnet wird, 
für seine Verdienste im Kampfe mit den 
Deutschen (in  conklictu tüeo ton ico rum ), 
die als Verwandte des Andreas (p io x im i 
^nclree) bezeichnet werden^). Es heißt, 
daß die von Österreich zur Unterstützung 
des Andreas, der sich gegen König und 
Reich verschworen habe, herbeigeeilt seien 
und daß Laurentius mit ihnen trotz ihrer 
großen Zahl siegreich gekämpft und einen 
ihrer Führer gefangen genommen habe. 
Aus derselben Zeit, vom 18. Jun i 1319, 
datiert eine zweite Urkunde Karl Roberts-^), 
die sich ebenfalls mit diesen Vorgängen be
saßt. Zn dieser erzählt der König, daß zur 
Zeit als er mit König Urosch M ilu tin  von 
Serbien im Kriege stände), die Grafen P a u l 
und L a u r e n t i u s  von M a t t e r s d o r f ,  
Söhne des Grasen Simon von M atters
dorf, ihm und dem Königreiche besonders 
treue Dienste geleistet haben, indem sie die 
Städte Raab und Odenburg gegen Andreas 
von Güssing und dessen österreichische Ver

bündete verteidigten und Graf Paul die 
unter großen Verwüstungen ins Land ein
gedrungenen Österreicher zurückgeschlagen 
und besiegt habe. Die beiden Grasen 
Hütten nun den König gebeten, ihnen die 
Burg K o b e r s d o r f  (K u ko tli), die ihr 
Vater von den Deutschen gekauft habe 
und die aber in den erwähnten Kämpfen 
ihnen entfremdet worden sei, zurückzuerstat
ten und zu dauernden Eigen zu verleihen, 
welchem Wunsche der König auch nachkam. 
W ir  entnehmen daraus, daß auch Kobers- 
dors zeitweilig in österreichischem Besitz 
gewesen ist und offenbar erst durch den 
unglücklichen Ausgang des Güssinger A u f
standes wieder an Ungarn kam. Es war. 
wie w ir bereits bemerkt haben, ein wich
tiger Punkt an der Straße, die längs des 
Stooberbaches aus den südlichen Teilen 
des heutigen Burgenlandes nach Österreich 
führte und aus der sich der bereits er
wähnten Urkunde aus dem Jahre 1324 
zufolge ein wichtiger Teil des Handels
verkehrs aus Ungarn nach Österreich be
wegt haben muß. Uber Kobersdorf und 
Hochwolkersdorf gelangte man nach Wiener- 
Neustadt und weiter nach Wien. Der Platz 
war also von besonderer Bedeutung. Einige 
weitere Einzelheiten über diese Kämpse 
bringt dann noch eine Urkunde Karls aus 
dem Jahre 1327, die auch bereits seiner
zeit von Nagy veröffentlicht w urde t). Sie 
ist interessant, weil sie uns einen der 
F ü h r e r  der ö s t e r r e i c h i s c h e n  V e r 
b ü n d e t e n  des G ü s s i n g e r s  nennt. W ir  
hören in der Urkunde, die wieder für 
L a u r e n t i u s  von K a n i z s a  ausgestellt 
ist, daß neben Andreas von Güssing auch
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Nikolaus, genannt Kuk38 (der Lahn), ein 
Nesse des berühmten Iw a n  von Güssing 
und Sohn des Palatins Nikolaus, gegen 
den König die Waffen ergriffen hatte. 
Ih re  österreichischen Verbündeten waren 
bereits bis Güns vorgedrungen. Dort kam 
es mit den von Laurentius von Kanizsa 
geführten Magyaren zur Schlacht, in der 
die Österreicher geschlagen und einer ihrer 
Führer, „quenclum potentem buronem " 
nennt ihn die Urkunde, namens Stadecker, 
also offenbar ein Herr von S t a d  eck, von 
Laurenz gefangengenommen und in den 
Kerker des Königs geworfen wurde. Leider 
wissen w ir nicht, welcher Herr von Stadeck 
dies war. Die ganzen Kämpfe von 1319 
müssen jedoch ohne weiteren Einfluß auf 
die offiziellen Beziehungen zu Ungarn ge
blieben sein, da, wie ich schon erwähnte, 
Karl Robert Friedrich in der Entscheidungs
schlacht bei M ühldorf wesentlichen Zuzug 
leistete. Bald nachher muh es allerdings 
zu neuen Reibungen an der Grenze ge
kommen sein. Zwei Urkunden vom 8. A p ril 
1323^) sehen ein S c h i e d s g e r i c h t  für- 
derartige Zwischenfälle vor, wobei aus
drücklich betont wird, daß das Schieds
gericht besonders zu dem Zwecke einge
setzt wird, damit durch Grenzstreitigkeiten 
nicht das Bündnis zwischen dem König 
von Ungarn und den Herzogen von Öster
reich leide; das Bündnis hat damals also 
noch fortbestanden. W ie es sich dann 1324 
gelockert haben muß und wie die handels
politischen Schwierigkeiten und die An
näherung des Ungarnkönigs an Johann 
von Böhmen allmählich zum Kriegszustand 
mit Österreich führten, haben w ir bereits 
angedeutet. I n  das Jahr 1324 fällt üb
rigens noch eine weitere ungarische Königs- 
urkunde^). die deutlich erkennen läßt, daß 
sich das Verhältnis zu Österreich ver
schlechtert hatte. I n  der Urkunde treten 
wieder die schon oft genannten Grafen Paul 
und Laurenz von Mattersdorf und zwei 
weitere Mattersdorfer. Nikolaus und Dionys, 
als treue Anhänger des Königs von Ungarn 
auf und erbitten von ihm die Schenkung 
des Gebietes von A lra m u s  oder A l r a m s  
an der Leitha, das. wiewohl aus ungari
schem Boden gelegen, vor langer Zeit von 
seinen Besitzern einem gewissen?akamuriu8 
aus Österreich sowie den Bürgern von

gleichfalls in Österreich gelegen, 
verpachtet worden und dadurch dem unga
rischen Reiche unter Bruch der Reichs
grenzen entfremdet worden sei. Der König 
entzieht hierauf das Land seinen Besitzern, 
da er deren Verhalten als eine inkiäelita8 
betrachtet, und schenkt es den M atters- 
dorfern. Es handelt sich hier um ein in 
der nächsten Umgebung von Wiener-Neu
stadt gelegenes Gebiet, das heutige Neu
dörfel; Alrams ist abgekommen. W ir  sehen 
auch hier wieder, wie die Ö s t e r r e i c h e r  
aus P o s i t i o n e n ,  die sie eingenommen 
hatten, wieder z u r ü c k  müssen .  Der in 
der Urkunde vorkommende ?3kam 3riu8 
ist ebenso wie der Ort W ykclc nicht zu 
identifizieren. Ob bei dem Ort nicht doch 
an Wiener-Neustadt zu denken ist. was 
bei der Lage des Gebietes von Alrams 
sehr naheliegend ist und auch bei den viel
fältigen Beziehungen, die zwischen Wiener- 
Neustadt und dem ungarischen Grenzgebiet, 
besonders aus dem Gebiete des Weinbaues, 
herrschten, sehr wahrscheinlich ist, muß 
dahingestellt bleiben. Recht rätselhaft klingt 
zunächst der Name P a h a m a r i u s .  Da 
w ir ihn noch im anderen Zusammenhange 
begegnen und dort vielleicht seiner Deutung 
näher kommen werden, wollen w ir hier 
zunächst auf ihn nicht weiter eingehen. 
Auf die V e r s c h ä r f u n g  der S p a n n u n g  
zwischen dem König von Ungarn und den 
Herzogen Albrecht und Otto von Österreich 
deutet auch die Urkunde vom 6. Januar 
1325, in welcher der König die dem Stifte 
Heiligenkreuz seinerzeit aus die B itte  des 
Grasen von Haschendorf für das stistliche 
Haus in Preßburg erteilte Steuerfreiheit 
w iderruft^). Die dann im Jahre 1328 im 
Vereine mit Johann von Böhmen gegen 
Österreich unternommenen Feindseligkeiten 
endeten mit einer Niederlage der Habs
burger. Der mn 21. September 1328 zu 
B ru c k  an der L e i t h a  geschlossene 
F r i e d e ^ )  trägt auch dieser Tatsache 
Rechnung. Seine Bedingungen sind auch 
für die Grenzverhältnisse an der nieder- 
österreichisch-ungarischen Grenze sehr be
zeichnend. Es heißt ausdrücklich, daß 
König Friedrich und seine Brüder auf alle 
Besitzungen und Rechte, die sie und ihre 
Vorfahren sowie ihre Barone und M in i
sterialen in den Grenzgebieten' Ungarns
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innerhalb der wahren und alten Grenzen 
Ungarns besessen oder beansprucht haben, 
verzichten. Während das von Albrecht von 
Walsee im steirischen Grenzgebiete zwischen 
Drau und M u r besetzte Gebiet speziell ge
nannt w ird, fehlt leider eine nähere Be
zeichnung der Besitzungen im niederöster
reichischen Grenzgebiete, um die es sich 
hier handelt. Diese Bestimmung des Friedens
vertrages scheint m ir den aus den sonstigen 
Urkunden gewonnenen Eindruck, dasz in 
den ers t en J a h r z e h n t e n  des  XIV. 
J a h r h u n d e r t s  der  ös ter re i ch i sche 
E i n f l u ß  i n  Wes t  U n g a r n  i m  V o r 
d r i n g e n  begriffen war, durchaus zu be
kräftigen. Damit war es nun zunächst  
v o r b e i .  N ur die Weingärten österreichi
scher Personen aus ungarischem Gebiete 
sollten ihren bisherigen Besitzern gegen den 
üblichen Z ins verbleiben. Die Urkunde 
enthält noch andere Bestimmungen, die 
gegen die österreichischen Herren im Grenz
gebiete gerichtet sind. Die Herzoge werden 
sogar verpflichtet, dem König von Ungarn 
unter Umständen H ilfe zu leisten, falls 
einer ihrer Herren nicht fre iw illig  die von 
ihm okkupierten Besitzungen herausgibt. 
Die Gegenurkunde K arl Roberts ist zwar 
fast wörtlich gleichlautend, es ergibt sich 
jedoch aus der ganzen Sachlage, daß 
Österreich als der unterlegene Teil es war, 
gegen den sich diese Bedingungen wendeten. 
M an hat die österreichischen Landherren, 
und analog auch die ungarischen Großen, 
den Vertrag mitbeschließen lassen und sie 
zu Garanten desselben gemacht. Unter den 
Österreichern taucht auch Rudolf von Potten- 
dorf neben Konrad auf, ferner die Herren 
Hertnid und Rudolf von Stadeck, auf 
ungarischer Seite finden w ir unter den 
ersten als iuclex curiue Paul von 
M altersdorf.

Durch den Frieden von Bruck an der 
Leitha ist nur für wenige Jahre eine ge
wisse Stabilisierung des österreichisch-unga
rischen Verhältnisses erreicht worden. Die 
Beziehungen der Habsburger zu Karl 
Robert erscheinen in dem Jahrzehnt zwischen 
1230 und 1340 bestimmt durch ihre 
Stellung zu Johann von Böhmen be
ziehungsweise Kaiser Ludwig den Bayern. 
Gute oder schlechte Beziehungen zu Ungarn 
sind nicht d iktiert von dem jeweiligen un

mittelbaren Verhältnis der beiden Länder 
zu einander, sondern ergeben sich aus der 
großen P o litik , in erster Linie aus dem 
Verhältnis Karl Roberts zu Johann von 
Böhmen. Die italienische P o lit ik  Johanns, 
die den Anjous aus dem Throne Neapels 
wenig genehm war, bewirkte zunächst  
eine weitere W i e d e r a n n ä h e r u n g  
K a r l  R o b  e r t s  an die H a b s b u r g e r ,  
die zu einem Bündnis, das am 22. IX. 1331 
geschlossen wurde und sich direkt gegen 
Johann richtete, führte^). Schon nach 
w e n i g e n  J a h r e n  jedoch erfolgte eine 
F r o n t ä n d e r u n g  i n  d e r  P o l i t i k  
U n g a r n s ,  bedingt durch die Versöhnung 
zwischen den Herzogen von Österreich und 
den Wittelsbachern. Am 3. September des 
Jahres 1335^) schloß der König von 
Ungarn mit König Johann von Böhmen 
und dessen Sohn Karl ein Bündnis gegen 
die Herzoge von Österreich, dem 1336 der 
Kriegszustand zwischen Österreich und Ungarn 
folgte. Die Kriegsvorbereitungen scheinen 
schon gegen Ende des Jahres 1335 begonnen 
zu haben. Zm Januar 1336 waren sie 
jedenfalls bereits in vollem Gange. Vom 
5. Januar datiert jene merkwürdige U r
kunde Kaiser Ludwigs^), ausgestellt zu 
Wien, die den Herzogen Albrecht und 
Otto das Recht gibt, alle Lehen in Ungarn 
an des Kaisers statt zu verleihen, wem sie 
wollen. Es ist ein deutliches Wiederauf
leben oberlehensherrlicher Rechtsansprüche 
des Kaisers, die in dieser Urkunde wieder 
hervorgezogen werden. Die ö s t e r r e i c h i 
schen H e r z o g e  suchteil auch jetzt wieder 
B u n d e s g e n o s s e n  bei den u n g a r i 
schen G r o ß e n .  Schon am 7. Januar 
13363S) verpflichteten sich die Grasen Georg, 
Dionys und Paul, Söhne des verstorbe
nen Stefans, Banus von Stenischnach, den 
Herzogen mit ihrer gesamten Macht zu 
dienen und ohne sie keinen Frieden mit 
dem König von Ungarn einzugehen. Am 
20. Jänner^) folgte ihnen der Graf Johann 
von Lockenhaus für sich und seine Brüder 
Heinrich und Ladislaus in einer ähnlichen 
Urkunde. Dieser Graf Johann ist ein An
gehöriger der Güssinger. E r ist ein Sohn 
des Nikolaus Kakas, den w ir schon als 
Verbündeten des Andreas von Güssing im 
Jahre 1319 kennen gelernt haben"). I n  
derselben Urkunde macht sich auch seine
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Mutter Elisabeth in gleicher Weise gegen 
die Herzoge verbindlich. W ir  sehen also 
die Habsburger ihre alte Verbindung mit 
den Güssingern wieder aufnehmen. Im  
Frühling 1336 kam es dann zum Aus
bruch der Feindseligkeiten. Der Krieg wurde 
durch Johann von Böhmen unter Bruch 
des noch fortdauernden Waffenstillstandes 
durch einen Einfall in das nördliche Nieder
österreich eröffnet, wohin ihm auch die 
ungarischen Hilsstruppen folgten. Dort 
spielten sich auch im wesentlichen die krie
gerischen Operationen zunächst ab, die mit 
dem fluchtartigen Rückzug des Herzogs 
Otto nach W ien (24. A p ril) und dem 
Siege der verbündeten Könige von Böhmen 
und Ungarn Zunächst ihren Abschluß 
fanden"). Es kam dann verhältnismäßig 
sehr bald zu dem Friedensschluß von Enns 
am 9. Oktober 1336"). M it  Karl Robert 
von Ungarn wurde dann im Herbst des 
folgenden Jahres ein weiterer Friedens- 
oerlrag zu Preßburg geschlossen, in dein 
die alten Verträge von 1328 und 1331 
erneuert wurden"). Inw iew eit 1336 auch 
an den Grenzen Niederösterreichs südlich 
der Donau Kämpfe mit den Ungarn statt
fanden, wissen w ir nicht und kennen auch 
daher ihre Auswirkungen nicht. Möglicher
weise haben damals jene Kämpfe stattge
funden. in denen sich der Woiwode von 
Siebenbürgen Stefan Laczkfi besonders 
ausgezeichnet hat, worüber wieder eine 
der bekannten wortreichen Königsurkunden, 
es ist die Urkunde König Ludwigs vom 
30. Jun i 1347"), spricht. W ir  hören, 
daß der Woiwode Stefan zur Zeit 
Karl Roberts in Lontinüs /H istriue  den 
Deutschen einen von ihnen besetzten Berg 
entrissen und darauf die Burg Hornstein 
(^orxvlov) errichtet und so die alten Grenzen 
Ungarns aus der Zeit Stefans des H e ili
gen wiederhergestellt habe, ferner die Burg 
Lockenhaus dem König wieder eingeant
wortet habe und im Kampfe mit den 
Deutschen den „?okem urium  bnronem 
cte A u s tr ia ", der ein eigenes Feldzeichen 
geführt, m it zwölf R ittern gefangenge
nommen und auch die Kriegskasse der 
Deutschen in der Höhe von 30.000 N k . 
erbeutet und die Gefangenen sowie das 
Geld dem Könige Karl Robert überliefert 
habe. pokem urius habe sein Leben in

der Gefangenschaft beschlossen. Es ist 
immerhin denkbar, daß hier auf Ereignisse 
des Jahres 1336 angespielt w ird. Nach 
der Reihenfolge der Erzählung in der 
Urkunde, die auch noch von Heldentaten 
Stefans in den Kriegen K arl Roberts 
gegen die Serben und Walachen berichtet, 
die durchaus früher fallen, ist es nicht 
ausgeschlossen, daß es sich nicht um die 
Ereignisse von 1319 handelt, bei denen 
so ein Vorgang unwahrscheinlich ist, auch 
nicht um das Jahr 1328, sondern viel
leicht tatsächlich um 1336. Hier begegnen 
w ir wieder jenem ?otiom uriu8, den w ir 
schon 1324 als Besitzer des Gebietes von 
Alramus nennen hörten. Es muß sich 
jedenfalls um einen der hervorragenderen 
österreichischen Landherren handeln. Es 
liegt sehr nahe, an einen Herrn von Puch
heim zu denken. W ir  werden noch hier
auf zurückkommen müssen. Eine Aus
wirkung des Krieges, beziehungsweise des 
Friedensschlusses von 1337 war dann die 
Rückgabe des Schlosses Schwarzenbach an 
Österreich, über das seinerzeit Lampel aus
führlich gehandelt ha t"), und das die 
Ungarn offenbar jetzt an sich gerissen haben 
müssen. Es lag auf österreichischem Boden, 
hart an der Grenze zwischen Kobersdors 
und Hochwolkersdorf.

Die nächsten  J a h r z e h n t e  waren 
eine Epoche f r i e d l i c h e r  B e z i e h u n g e n  
zwischen Ungarn und Österreich. Albrecht II. 
stand auch mit dem Nachfolger K arl Roberts 
König Ludwig dem Großen in einem offi
ziellen Bundesverhältnisse, das dann auch 
unter Rudolf IV. fortdauerte. Grenzstreitig
keiten scheinen allerdings auch in den 
letzten Jahren Karl Roberts noch vorge
kommen zu sein, denn w ir kennen eine 
Urkunde Karls aus dem Jahre 1341"), 
in der ein Schiedsrichterkollegium zur Be
reinigung der Grenzzwischensälle eingesetzt 
wurde, dem je drei ungarische und öster
reichische Herren angehören. Unter den von 
Albrecht benannten Ungarn befand sich 
Graf Paul von M attersdorf; K arl er
nannte die Grafen Ludwig von Otlingen, 
Ulrich von Psannberg und Ulrich von Perg
au. als Ersatzmann Graf Konrad von 
Schaunberg, bezeichnenderweise lauter 
Männer, die an den Grenzverhältnissen 
nicht unmittelbar interessiert waren. Zu
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wirklichen kriegerischen Verwicklungen ist 
es jedenfalls in  dieser Epoche nicht ge
kommen. Hingegen ist in  den letzten Jahren 
Karl Roberts ein Ereignis eingetreten, 
das für die Entwicklung der Dinge an 
den Grenzen von Bedeutung war. W ir  
haben schon wiederholt beobachtet, daß die 
Herren von Güssing, sobald ein Konflikt 
zwischen den Königen von Ungarn und 
den österreichischen Landesfürsten entstand, 
auf Seite der Letzteren zu finden waren. 
1339 ist nun J o h a n n ,  meist Iv a n  ge
nannt. der jüngere Sohn des Palatins 
Iv a n  von G ü s s i n g  (-K 1308), förmlich 
unter die ö s t e r r e i c h i s c h e n  L a n d 
h e r r e n  a u s g e n o m m e n  worden. Aber 
diese Tatsache sind im Wiener Staatsarchiv 
zwei Urkunden Herzog Albrechts II. er
halten. Die erste vom 17. Jun i aus Hain
burg nimmt den Grafen in den herzog
lichen Schutz und verleiht ihm alle Rechte, 
wie sie andere Dienstherren im Lande 
Österreich haben, insbesonders Eigengüter, 
Lehen und Psandschasten durch Kauf oder 
Ablösung zu erwerben. I n  der zweiten 
aus W ien vom 30. Jun i datierten U r
kunde nimmt der Herzog den Grafen 
Iv a n  „vveilent von ?ern8 te in " und dessen 
Diener in seine Gnade auf und sieht ihnen 
alles nach. was sie gegen ihn oder seine 
Länder getan habend). Der förmliche E in 
tr itt eines ungarischen Herrn in die öster
reichische Landesministerialität, so werden 
w ir wohl das in der Urkunde vom 17. 
Jun i verbriefte Faktum bezeichnen dürfen, 
konnte naturgemäß auch auf die Macht
verhältnisse in den Grenzgebieten nicht 
ohne Einfluß geblieben sein. Auch wenn 
man w ird annehmen müssen, daß Iv a n  
damals nicht mehr im Besitze von Pern- 
stein war, da auffallenderweise in beiden 
Urkunden nicht, wie das sonst üblich ist. 
seine Burgen und Schlösser ausdrücklich 
genannt werden und auch die Bezeichnung 
„vveilent von p e rns te in " vielleicht dahin 
zu deuten ist, so zeigt doch die Folgezeit, 
daß Graf Iva n . der fortan sich stets als 
Graf von Pernstein bezeichnet, über be
deutende Barm ittel verfügte und Herzog 
Albrecht gegen Verpfändung des Gerichtes 
zu Neunkirchen eine verhältnismäßig be
trächtliche Summe vorschießen konnte. Das 
Kloster Kirchberg am Wechsel erhält von

ihm eine Schenkung und auch andere U r
kunden zeigen ihn keineswegs als ver
armten und einflußlosen M ann. sondern 
durchaus in machtvoller S tellung^). 
Vollends unter Rudolf IV. erscheint er 
wiederholt als Zeuge in den wichtigsten 
Urkunden, so auch in  dem 1362 mit Ludwig 
von Ungarn geschlossenen Vertrags) unter 
den ersten Landherren dieser Zeit. Sein 
E in tritt in die österreichische M inisterialität 
war zweifellos ein Gewinn für Österreich. 
Iv a n  war m it den Pottendorfern ver
wandt^), die er in verschiedenen Urkunden 
als seine Oheime bezeichnet, so 1349 Konrad 
von Pottendorf aus der Kirchschläger Linie, 
andererseits nennen ihn wieder die Brüder 
Heinrich, Leutold und Albert von Potten
dorf ihren Oheim. Auch beide Gattinen 
Iva ns  entstammen dem österreichischen Adel; 
die erste war nach Stre in Agnes von 
Kranichberg, die zweite Elisabeth, Tochter 
Heinrichs von Puchheim, die in erster Ehe 
mit Otto von Meissau vermählt war. Die 
V e r s c h w ä g e r u n g e n  des ös t er re i ch i 
schen A d e l s  m it einem Teil der be
nachbarten, an den Grenzen sitzenden u n 
g a r i s c h e n  A d e l s g e s c h l e c h t e r  sind 
überhaupt für die Geschichte der Grenze 
von großer Bedeutung gewesen. Auch die 
zweite Linie der Güssinger, die Grafen 
von Lockenhaus. war mit den Potten
dorfern verschwägert. Elisabeth, die M utter 
Johanns von Lockenhaus, war ebenfalls 
eine Pottendorferin. Es dürfte auch nicht 
ohne Einfluß auf die Entwicklung der 
Dinge geblieben sein, daß auch die zweite 
große Familie an der österreichisch-unga
rischen Grenze, die w ir in der zweiten 
Hälfte des 14. Jahrhunderts unter öster
reichischen Einfluß geraten sehen, nämlich 
die Grafen von Mattersdorf-Forchtenstein, 
mit österreichischen Adelsgeschlechtern ver
sippt waren. Graf P au l von Mattersdorf, 
der spätere iuäex curiue, hat E ls von 
Pottendorf, eine Tochter Alberts von 
Pottendorf. zur Gemahlin genommen. Eine 
am 17. Januar 1325^) ausgestellte Urkunde 
besagt, daß er und sein Bruder Laurenz 
nach österreichischem Rechte der genannten 
Elisabeth bestimmte Einkünfte auf eine 
Anzahl ihrer Güter als Widerlage ihres 
Heiratsgutes angewiesen haben. Für die 
Stellung der Pottendorser in Ungarn ist
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bezeichnend, daß in dieser in Raab vom 
dortigen Kapitel ausgestellten Urkunde 
Albert von Pottendorf als come8 be
zeichnet wird. Möglicherweise hat hier die 
Tatsache, daß wenige Jahre vorher ein 
Pottendorser Obergespan von Odenburg 
war, noch nachgewirkt. P au l von M atters
dorf hat auch in zweiter Ehe wieder eine 
Österreicherin geheiratet. Aber diese Ehe 
sind w ir zwar infolge des Umstandes, daß 
eine kirchliche Dispens nötig war, weil 
die zweite Gattin mit der ersten im vierten 
Grade verwandt war, gut unterrichtet, 
nichtsdestoweniger ist es bisher nicht 
möglich gewesen, mit Sicherheit festzustellen, 
welchem Geschlechte Pauls zweite Gattin, 
die ebenso wie die erste Elisabeth hieß, 
angehört hat^). Uns interessiert diese Frage 
nur deshalb, weil hier wieder der Name 
?ukam uriu8 auftaucht. I n  einer Urkunde 
König Ludwigs vom 5. Januar 1343^) 
spricht der König davon, daß P aul von 
Wattersdorf die „nobi1 i8 p ue llu " E li
sabeth, Tochter des verstorbenen Heinrich 
?ukum uriu8, zur Gattin nehmen w ill. I n  
der Supplik an den Papst behufs E r
wirkung der Dispens wird sie L Ii8ubet 
äe tnLktenber§ 8u lrbu i§en8 i8  ciioL68i8 
genannt^). Zweifellos haben w ir hier wieder 
denselben Namen vor uns. der uns bereits 
zweimal in der Form ?akum uriu8  und 
?oNumuriu8 begegnete. Da hier der V o r
name Heinrich dem Familienname beige
sellt ist, liegt die Versuchung noch näher, 
in dem Heinricus I^rilium uriu8 einen 
Heinrich von Puchheim zu suchen, umso
mehr, als w ir auch um diese Zeit einen 
Heinrich (IV.) von Puchheim kennen, der 
1343 auch bereits tot w ar^). Daß es sich 
hier um die Puchheimer handelt, dafür 
spricht übrigens auch noch ein anderer 
Umstand. Seit der ersten Hälfte des 14. 
Jahrhunderts begegnen uns die Puch
heimer bereits im Besitze der Feste Lichten- 
wörth, nordöstlich von Wiener-Neustadt, 
hart an der ungarischen Grenze^). Im  
Besitze Lichtenwörths verblieben die Puch
heimer, die ähnlich wie die Pottendorser 
in den ersten Jahrzehnten des 14. Jahr
hunderts, zu Beginn des 15. Jahrhunderts 
in Ungarn festen Fuß zu fassen trachteten 
und die w ir damals 1405 und 1406 in 
und um Eisenstadt treffen^). I h r  Besitz

in Lichtenwörth paßt auch gut zu ihrem 
Auftreten in Älrams. Unter solchen Um
ständen ist es auch sehr gut möglich, daß 
sie bei den Kriegszügen gegen Ungarn als 
Führer eine Rolle gespielt haben mögen.

Die Zeit des G r a f e n  P a u l  bedeutet 
den H ö h e p u n k t  der Macht der M a t -  
t e r s d o r s e r  G r a f e n .  Durch fast 21 
Jahre bekleidete er die Stelle eines iuctex 
curiue des Königreiches Ungarn, von 
welchem Amte er erst 1349, anscheinend 
in Ungnade des Königs gefallen, enthoben 
wurdet). Er hatte teils allein, teils im 
Vereine mit seinem Bruder Lorenz den 
ererbten Besitz, der an sich schon sehr be
deutend war, ganz beträchtlich vermehrt. 
Aus dem Jahre 1346 ist uns eine U r
kunde erhalten über die vor dem Graner 
Domkapitel erfolgte Güterteilung zwischen 
dem Grafen Paul, seinem Neffen N iko
laus, Sohn des Lorenz, der den B e i
namen der „Deutsche" führte, und dem 
Sohne seines Vetters N ikolaus, ebenfalls 
N ikolaus genannt, mit dem Beinamen der 
„Ungarische." Diese Urkunde gibt einen 
guten Überblick über den Mattersdorser 
Besitz und wurde von M . Wertner bereits 
zu einer Zusammenstellung desselben be
nutzt^). Paul muß um 1350 gestorben 
sein. E r hat männliche Nachkommen 
nicht hinterlassen. Die beiden schon ge
nannten Nikolaus waren nunmehr die Re
präsentanten des Mattersdorfschen Hauses. 
S ie erfreuten sich wieder der Gunst 
des Kynigs. B is  Passau zogen sie auf 
eigene Kosten der Braut des Herzogs 
Stefan, des Bruders Ludwigs, entgegen, 
um sie nach Ungarn einzuholen. Es war 
Anna, die Tochter Ludwigs des Vatern^'). 
Bereits kurze Zeit darauf beginnen die 
Anzeichen, daß die F i n a n z e n  der M a t 
te r s d o r f e r  zu s i nken  begannen. W ir  
hören von Verpfändungen und Knappheit 
an Barmitteln. Eine zweite kostspielige 
Reise nach Baiern. die der Vermählung 
der Prinzessin M aria  mit dein Grafen 
Ulrich von Helfendem galt, sowie die Teil
nahme an dem Kriegszuge Ludwigs gegen 
die Litauer, hat sicher nicht dazu beige
tragen, die Vermögensverhältnisse der 
Vettern zu verbessern. Anfang der sechziger 
Jahre erscheint der bekannte Geldgeber 
des österreichischen Hochadels, der Wiener
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Jude David Steuß, auch als Gläubiger 
der Mattersdorfer G rafen^). Zu den finan
ziellen Kalamitäten gesellten sich in diesen 
Jahren auch schwere Streitigkeiten und 
Prozesse mit verschiedenen Besitznachbarn, 
die wiederholt das königliche Gericht be
schäftigten und vielfach zu Ungunsten der 
Mattersdorfer entschieden wurden. Unter 
diesen prekären Verhältnissen erfolgte um 
1 3 7 4 ein b e d e u t s a m e r  S c h r i t t  
N i k o l a u s  des Deutschen, der eine ge
wisse Ähnlichkeit mit dem E in tritt der 
Grafen von Pernsiein in die österreichische 
M inisterialität hat. Am 2. Dezember ge
lobt N ikolaus für sich und seinen Sohn 
(Paul), dem Herzoge Albrecht III. mit der 
Feste Forchtenstein samt ihrem Zugehör 
und mit aller seiner Macht gewärtig zu 
sein und zu diene« gegen jedermann, aus
genommen gegen den jetzigen König von 
Ungarn^). Nach dessen Tod ist aber der 
jeweilige König von Ungarn nicht mehr 
ausgenommen, sondern er muh auch gegen 
diesen dienen. Schon jetzt ist er aber ver
pflichtet, mit dem Könige von Ungarn keine 
Richtung und keinen Vertrag ohne Wissen 
und W illen Albrechts zu schließen. Sollte 
es zum Kriege zwischen Albrecht und dem 
König Ludwig kommen, so soll er still 
sitzen. A ls  Mitsiegler erscheinen Graf Iva n  
von Pernstein und Herr Rudolf von Stad
eck. Die Bedingungen der Urkunde sprechen 
für sich selbst. Ih re  Bedeutung liegt darin, 
daß ein ungarischer Magnat mit seinem 
auf ungarischen Boden liegenden Besitz sich 
einem fremden Landesfürsten zu Dienst ver
pflichtet und so praktisch aus dem Hoheits
bereich des Königs von Ungarn ausscheidet, 
nicht etwa im Kriege, sondern im Friedens
zustand. Daß gerade Albrecht III. es war, 
der diese Verpflichtungsurkunde sich aus
stellen lieh, ist vielleicht auch kein Zufall. 
Es paßt gut zu dem B ilde Albrechts III. 
als eines zielbewußten Politikers, der an 
dem Ausbau der Landeshoheit m it Energie 
arbeitete und dabei auch vor gewaltsamen 
M itte ln  gegebenenfalls nicht zurückschreck
te^). Vielleicht hoffte er hier, das M atters
dorfer Gebiet dauernd Österreich angliedern 
zu können. Andererseits zeigt die Urkunde 
aber auch von der relativ freien und selb
ständigen Stellung dieser ungarischen Grenz
grafen und von der verhältnismäßig ge

ringen und unzureichenden Macht des 
Königs von Ungarn in diesen Gebieten, 
der anscheinend derartige Dinge nicht zu 
verhindern vermochte. Die Urkunde von 
1374 w ird noch besser beleuchtet durch 
eine zweite Urkunde Nikolaus des Deut
schen aus dem Jahre 137766), in der er 
sich verpflichtet, von den „kU cke rn ", die 
das Land Österreich berauben und schädi
gen, keinen auf seinen Gütern aufzu
nehmen und solche, deren er habhaft wird, 
dem Rechte gemäß zu behandeln. E r räumt 
darin auch seinem Herrn von Österreich 
das Recht ein, auf seinen Gütern nach 
den Räubern zu forschen und sie samt 
ihrer Habe zu ergreifen. Diese Urkunden 
finden aber auch noch eine Erklärung durch 
eine Urkunde König Ludwigs vom 137166). 
Der König widerruft mit ihr alle Güter
übertragungen des deutschen und des unga
rischen Nikolaus mit Ausnahme der mit 
den Herren von Kanizsa getätigten und 
begründet sein Vorgehen mit den Gewalt
taten, die die beiden an verschiedenen unga
rischen Adeligen ausgeübt sowie damit, 
daß sie eine Menge österreichischer Deutscher 
(teutonicorum  uustru lium ) ins Land ge
rufen und mit diesen die Güter der be
treffenden Adeligen geraubt hätten. Die 
Stellung der Mattersdorfer war damals 
in Ungarn offenbar schwer erschüttert. Ob 
und inwieweit auch in der Folgezeit die 
Mattersdorfer immer in dieser Abhängig
keit von Österreich verblieben sind, müßte 
erst untersucht werden. Nikolaus des Deut
schen Sohn Paul war bezahlter Hofbeamter 
König Sigismunds, als solchen treffen w ir 
ihn 138567). Es scheint indessen, daß diese 
Wiederannäherung an Ungarn doch nur 
von begrenzter Dauer war, denn aus dem 
Jahre 1398 kennen w ir eine Urkunde 
König Sigismunds, in welcher der König 
erzählt, daß der damals bereits verstorbene 
Gras Paul II. die Hut der Burg Forchten
stein einem Deutschen namens Usueller 
noch bei seinen Lebzeiten übertragen und 
diesen auch zum Vormunde seiner Söhne 
bestellt habe. Auch jetzt sei noch l^ n c k e r, 
der eine Anzahl Fremder, hauptsächlich 
Deutsche, um sich gesammelt habe, auf 
Forchtenstein und habe von dort aus den 
Untertanen des Königs schweren Schaden 
zugefügt. Insbesondere habe er dem Erz-
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bischos von Gran und den Herren von 
Kanizsa Fehde angesagt. Der König er
mächtigt diese daher, gegen I^ n c lre r  
kriegerisch vorzugehen und spricht ihnen 
die Burg Forchtenstein, die er den Erben 
Pauls abspricht, zu^). Es scheint also, 
daß sozusagen eine ge r ade  E n t w i c k 
l u n g s l i n i e  von jener Urkunde von 
1 3 7 4  bis zum Vertrag von 1 4 4 5  führt, 
mit dem Wilhelm  von Mattersdorf die 
ganze Herrschaft Forchtenstein dem Herzog 
Albrecht von Österreich verpfändete und 
damit den Anfall derselben an die öster
reichischen Landesfürsten vorbereitete, der 
dann auch bereits nach dem 1446 einge
tretenen Tode Wilhelms erfolgt ist^o).

Wenn w ir unsere Beobachtungen, die 
— wie nochmals betont sei — nichts V o ll
ständiges bieten wollen, noch einmal über
blicken, so scheint mir, das; vorbehaltlich 
aller Korrekturen, die sich bei einer um
fassenden Bearbeitung der Quellen ergeben 
können, doch gewisse Entwicklungslinien 
im österreichisch-ungarischen Grenzbereich 
in dem von uns behandelten Zeitraum zu 
erkennen sind. Das E n d e  des 13. J a h r 
h u n d e r t s  und der B e g i n n  des 14. 
J a h r h u n d e r t s  war dein Vordringen 
d e u t s c h e n  E i n f l u s s e s  von Österreich 
her infolge der inneren Verhältnisse Ungarns, 
die durch das Ausslerben der Arpaden- 
Dynastie und die unter deren letzten Könige 
herrschende Schwäche des Königstums be
dingt waren, g ün s t i g .  Auch der Beginn 
der Regierung Karl Roberts steht noch 
unter diesem Zeichen. D a n n  f o l g t  e i n  
Rücks t oß .  Die österreichischen Landes
fürsten, außerstande ihrem Adel, der auch 
unter Karl Robert noch Eroberungen in 
Ungarn machte, den erforderlichen Rück
halt zu geben, vielmehr gezwungen im 
Kampfe um die deutsche Krone das Bünd
nis mit Ungarn zu suchen, müssen im 
F r i e d e n  von 13§8 a u f  a l l e  E r r u n 
genschaf ten der letzten Jahrzehnte v e r 
z i cht en .  Unter A l b r e c h t  II. scheint sich 
dann das Verhältnis wieder l a n g s a m  
zu G u n s t e n  Ö s t e r r e i c h s  zu ver
schieben. Einen e n t s c h i e d e n e n  E r f o l g  
für Österreich bedeutet dann unter A l
brecht III. der A n s c h l u ß  des  G r a f e n  
v o n  M a t t e r s d o r f  an das österreichi
sche Landessürstentum. E r hat der im 15.

Jahrhundert erfolgten Erwerbung des 
Mattersdorfischen Erbes vorgearbeitet, die 
für einen großen Teil des deutschsprachigen 
Gebietes in Westungarn von weittragender 
Bedeutung wurde.
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Albrechts l l l .  in M illeilungen des österreichischen 
Instituts für Geschichtsforschung 41, 149.

65) F e j e r  IX/5, 236 N r. 110.
66) Urkunde vom 9. M ärz 137l, N a g y, 

8opron vurmeg^e törtenete 1, 392.
67) Urkunde vom 3. OKI. 1385, F e j e r  X /I,  

227 N r. 117.
e») Urkunde vom 14. A p ril 1398, N a g y, 

5opron vürrnegye törtenete 1, 530.
69) Uber die Bedeutung dieses Vertrages für 

die Geschichte des Burgeulandes vgl. jetzt O. 
Brunner a. a. O. 160.
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